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Der Treibhauseffekt
Soz1ialethische Perspektiven

Anläßlich der Konfterenz der Vereinten Natıonen für Umwelt un: Entwicklung
19972 Er Rıo de Janeıro wurde in orm elines völkerrechtsverbindlichen Vertrags
die „Rahmenkonvention der Vereinten Natıonen ber Klimaänderungen“ (Klı-
makonvention) vereinbart. Damıt sollte die Basıs für die internationale Zusam-
menarbeiıt ZUT Bekämpfung gefaährlicher Klimaveränderungen und ihrer Folgen
gelegt werden.

Dıie Klimakonvention hat als Ziel „eıne Stabilisıerung der Treibhausgaskonzen-
tratıonen 1n der Atmosphäre auf einem Nıveau, das eine yefährliche Storung des
Klimasystems verhindert“ Art 2 Die konkreten Bestimmungen bleiben aller-
dıngs weıt zurück. 1995 wurde deshalb auf eıner Nachfolgekonferenz beschlos-
SCH; bıs Ende 1997 für Treibhausgasemissionen quantifizierte Reduktionsver-
pflichtungen mı1t verbindlichen Zeitzielen testzulegen. Fur Deutschland haben

anderem die Autoren der VO BUND un! Miısereor ın Auftrag gegebenen
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ versucht, solche quantıtatıve Reduktions-
z1ele herzuleiten. S1e ordern 7A0° Beispiel dıe Reduktion der mıi1ıssıonen VO

CO,, dem wiıchtigsten Treibhausgas, 8O0—90 Prozent bıs 2050

Unser heutiges Wıssen VO Treibhauseffekt

198% Wurde VO der Weltmeteorologischen Organısatıon WMO) und dem Um-
weltprogramm der Vereinten Natıonen (UNEP) der „Zwischenstaatliche Aus-
schufß ber Klimaänderungen“ (IPCC) gegründet un beauftragt, die verfügbare
wissenschaftliche Information ber Klimaänderungen AL  TE  a} un: Reaktı-
onsstrategıen auszuarbeiten. Inzwischen liegt der 7zweıte Bericht dieses Aus-
schusses VOrS:  2 Der IPCC-Report stuft wissenschaftliche Aussagen z Klima-
wandel ın drei Kategorıien e1n, Je ach dem rad Zuverlässigkeit, den S1€e
ach Ansıcht der Vertasser besitzen?:

1ıne hohe Zuverlässigkeit haben Aussagen, ber die eın weıtestgehender Kon-
SCI15 besteht, da sS1e durch die Ergebnisse vieler Untersuchungen auch be] er-

schiedlichen Methoden bestätigt werden. 1ne miıttlere Zuverlässigkeıit besitzen
Aussagen, ber die ZW alr eın ftaktıscher Konsens besteht un! die auch durch eine
beachtliche Datenmenge bestätigt werden, die aber nıcht ausreicht, andere,
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wenıger plausible Hypothesen vollständig auszuschließen. 1ne nıedrige Zuver-
lässıgkeit besitzen Aussagen, ber die ein Konsens besteht, entweder weıl VeI-
schiedene nehmende Hypothesen mıteinander 1m Konflikt stehen, der
weıl eıne plausible Hypothese (bıs Jetzt) L1UT durch eine sehr kleine Menge VO
Daten bestätigt WITF'! d

Nach dem IPCC-Bericht stellt sıch das derzeitige Wıssen ber den Treibhaus-
effekt folgendermaßen dar Unsere heutige Oorm des Wırtschaftens führt einer
globalen Anreicherung VO Ireibhausgasen 1n der Atmosphäre, die eıner welt-
weıten Klimaerwärmung führen ann. Heutige Emissıonen werden rAuT el GrST
mıt einer erheblichen Zeitverzögerung wırksam. hne konsequente Durchfüh-
rung VO  - Mafßnahmen ZUr Reduktion der Emissıon VO Treibhausgasen 1St mıiıt
einem weıteren Anstıeg der durchschnittlichen JTemperaturen 1mM Zeıiıtraum meh-

Jahrhunderte rechnen (hohe Zuverlässigkeit).
Neben einıgen wenıgen posıtıven Auswirkungen, VOT allem einer möglıcher-

welse erhöhten landwirtschaftlichen Produktion 1n bestimmten Regionen, sınd
die meısten Folgen eiıner Klimaerwärmung negatıv. Zu sınd

1n Anstıeg des weltweiten Meeresspiegels mıt entsprechendem Landverlust,
weıterer Versalzung VO Grundwasser (mıt negatıven Auswirkungen auf Irınk-
asser un! Landwirtschaft), der Zerstörung VO küstennahen OÖkosystemen
(hohe Zuverlässigkeıit) un:! mındestens eiıner Verdoppelung der weltweit VO
Sturmtluten Betroffenen (mittlere Zuverlässigkeit);

eine verringerte landwirtschaftliche Produktion ı60 tropischen un subtropi-
schen Zonen (mittlere Zuverlässigkeit); VOT allem gefährdet 1St die Subsistenzpro-
duktion 1ın Entwicklungsländern besonders 1n trockenen un: halbtrockenen
Gebieten ihrer orofßen Abhängigkeit VO natürlichen Bedingungen (Re
genftall, natürliche Bewasserung), iıhrer geringen Anpassungskapazitäten un: der
Tatsache, da{fß Subsistenzproduktion oft auf margınalen Böden stattfindet (hohe
Zuverlässigkeit);

verstärkte Wüstenbildung ım -Fall häufigerer Trockenperioden (hohe Zuver-
lässigkeit);

eıne weıtere potentielle Verbreitung estimmter Krankheıiten (z.B Malarıa)
un: eıne erhöhte Sterblichkeit 1mM Fall vermehrter un! iıntens1ıverer Hıtzeperioden
(hohe Zuverlässigkeit);

häufigere un! schwerer: Unwetterkatastrophen W1e€e Stürme, Flutkatastro-
phen un: Irockenperioden (nıedrige Zuverlässigkeıit).

Die Entscheidungssituation
Ethische Entscheidungen sınd Entscheidungen VO  e Menschen angesichts einer
Verantwortung für Menschen un! iıhre Umwelt. Die bisher eingenommene ur-
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wıssenschaftliche Perspektive 1St deshalb als Basıs einer soz1ıalethischen Argu-
mentatıon nıcht ausreichend: Um die vorliegende Entscheidungssituation cha-
rakterisieren, sınd zumındest Z7We]1 Aspekte erganzen.

Der Treibhauseffekt und die möglıchen Reaktionen darauf sınd nıcht Ergebnis
der Entscheidung elines einzelnen Akteurs, sondern das Resultat vieler Entschei-
dungen vieler Akteure. Dabej haben die Entscheidungen der verschiedenen kol-
lektiven und individuellen Akteure sehr unterschiedliches Gewicht. Entscheidun-
SCH elınes äthıopıischen Bauern werden das zukünftige Klıma wen1ger beeinflussen
als die privaten un:! beruflichen Entscheidungen elines deutschen Geschäfts-

Selbst die Entscheidungen des äthiopischen Parlaments werden 1m
Durchschnitt wenıger Eıinflu{(ß auf das Weltklima haben als Entscheidungen des
Vorstands eines orofßen multinationalen Konzerns. In einer ethischen Perspektive
folgt aus dem unterschiedlichen Gewicht der Entscheidungen auch ein er-
schiedlicher rad der Verantwortung.

Unser Wıssen VO TIreibhauseffekt 1St begrenzt und nıcht frei VO Unsicherhei-
ten. Diese beziehen sıch Z Beispiel auft die Versuche exakter quantıtatıver Vor-

der ylobalen Auswirkungen des Treibhauseffekts un: insbesondere auch
autf alle Versuche detaillierter regionaler Voraussagen. Grundsätzlich ann der
niıchtlineare Charakter des Klimasystems völlig HS  ve Klimaänderun-
gCH führen?. TIrotzdem 1St ach dem derzeitigen Stand der Klıimaforschung davon
auszugehen, da{ß elıne Fortschreibung der bisherigen Entwicklung katastropha-
len Auswirkungen tführen un: deshalb eine ernsthafte Bedrohung des Lebens un
Wohlergehens elınes orofßen Teıls der Menschheit bedeuten ann.

Dıie Sıtuation ertordert also eine Entscheidung angesichts eiıner wahrgenomme-
TieN Gefahr, un ZW ar eiıner Getahr für die (auch ferne) Zukunft, 1n der orm ırre-
versıbler oder LL1UTr ber lange Zeiträume un! sehr hohen Kosten reversıbler
Schäden, für potentiell die Menschheıit, für die gegenwärtıige Generatıon
un:! für zukünftige Generationen un! insbesondere auch für Menschen, die
der Entscheidung (aufgrund ihrer geringen Stellung) praktisch nıcht beteiligt
sınd, die deutlich wenıger ZUur Entstehung des Problems beigetragen haben, die
trotzdem 1n höherem Ma{ als andere betroffen sınd, un die sıch schlechter
die Gefahr schützen können. Am Beispiel VO Fischern 1m olf VO Bengalen
AD INan sıch klarmachen, WwW1e€e diese 1er Merkmale 1n einer Personen-
SIUDDC zusammenkommen können.

Ethische Krıterien

Besondere Verantwortung für die Armen UN Schwachen. Das Krıteriıum eliner
besonderen Verantwortung gegenüber den Armen un Benachteiligten eıner (5€-
sellschaft 1St Teıl elines weıtreichenden Konsenses. Es gehört 7A06 ethischen Bot-
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schaft vieler religiöser Iradıtionen un! ware deshalb auch Bestandteil elnes
chenden Weltethos Das Krıteriıum hat Eıngang 1n internatıionale Vereinbarungen
un: 1n die Zielformulierungen internationaler Instıtutionen gefunden. uch die
Präambel der Klimakonvention bestätigt die vordringlıche Notwendigkeit der
Armutsbekämpfung.

Gemäfß der verbreıtetsten Interpretation der besonderen Pflichten gegenüber
den Armen un! Benachteiligten besitzen diese das Recht auf eın Ex1istenzmin1-
IU uch da{fß dieses Ex1istenzminimum nıcht absolut bestimmt werden kann,
sondern anderem VO kulturellen Faktoren un: dem allgemeinen Nıveau
der gesellschaftlichen Entwicklung abhängt, 1St weıtgehend anerkannt. och CS

bleibt offen, W1€e ein solches relatıves Exiıstenzminimum bestimmt werden soll,
WE an E nıcht VO den Schwankungen un:! der Willkür eıner politischen
Konjunktur abhängig machen möchte. Für die 7wecke der praktischen Politik 1St
allerdings der Ma{fistabh elınes absoluten Ex1istenzminimums oft ausreichend. SO-
lange Menschen Unterernährung oder Krankheiten sterben, die unfer gering-
Sten Kosten heilbar oder vermeı1dbar waren, 1St schon dieses Krıterium eindeutig
nıcht erfüllt.

Im Rahmen der Rawlsschen Theorie der Gerechtigkeıit als Fairne{(ß 1St CS mMmOg-
lıch, auch VO Jjeweıligen Entwicklungsstand eıner Gesellschaft abhängıge An-
sprüche VO  - Benachteiligten also das relatıve Ex1istenzminimum bestim-
men ©. John Rawls schlägt VOTL, für die Reflexion ber grundlegende Prinzıpien
der Gerechtigkeit eıne ıktıve faıre Verhandlungssituation konstruieren (daher:
„Gerechtigkeit als Fairne(ß“), un iragen, welche Prinzıpien iın eıner solchen
Siıtuation beschlossen würden. Fairne(ß der Verhandlungssituation ware für Rawls
a gegeben, Wenn alle iın eıner Generatıon ebenden Miıtglieder eıner Gesell-
schaft vertreten waren, 1aber ohne ıhre Identität, besonderen Eıgenheiten un: Po-
S1t10N 1n der Gesellschaft kennen. Dıi1e Verhandlungen finden hınter eiınem
„Schleier des Nıchtwissens“ STa  ‘9 der verhindern soll, da{ß die Befangenheıit 1n
eigenen Interessen blind macht für berechtigte Ansprüche anderer.

Rawls argumentiert NUN, da{ß 1n eıner solchen Verhandlungssituation (dem
Urzustand) tolgende Zzwe!Il Prinzıpıien der (intragenerationellen) Gerechtigkeit be-
schlossen würden:
l Jede Person hat en gleiches Recht autf eın völlıg adäquates 5System gleicher Grundfreıiheıiten, das

mıt dem entsprechenden 5System VO Freıiheiten tür alle vereinbar 1ST.
Gesellschaftliche un! ökonomische Ungleichheiten mussen W el Bedingungen genugen erstens

mussen S1€e MI1t Äl'l‘lt€l' n Uun:! Posıtionen verbunden se1ın, die allen Bedingungen taırer Chancen-
gleichheıit offenstehen, un! zweıtens mussen S1Ee den größten Vorteıil für dıe wenıgsten begünstigten
Miıtglieder der Gesellschaft bringen.“

Im zweıten Prinzıp der Gerechtigkeıt, VOL allem auch ın seınem Zzweıten Teıl,
dem Dıifferenzprinzip, erhält das Kriıteriıum eiıner besonderen Verantwortung gC-
genüber den Armen eıne sehr präzıse und antordernde Fassung.
4°
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Verantwortung für zukünftige Generationen. Es wırd aum bestritten, da{fß 6S
eine Verantwortung auch zukünftigen Generationen gegenüber 1bt. Berühmt 1St
die Formulierung der VO den Vereinten Natıonen 1Ns Leben gerufenen Brundt-
and-Kommission: „die Voraussetzungen für eiıne dauerhafte Entwicklung
schaffen; 1ne Entwicklung, die den gegenwartıgen Bedarf decken VCIINAG,
hne gleichzeıtig spateren Generationen die Möglichkeit ZUET: Deckung des iıhren

verbauen.“ Bezogen auf Fragen des Klimawandels formuliert die Klimakon-
vention 1n Art 31 (Prinzıpien): „Die Vertragsparteıen sollten das Klimasystem
Z Nutzen der gegenwärtigen un: zukünftigen Generationen der Menschheit
schützen.“

Wiährend die zıt1erten Formulierungen sıcher ausreichen, eine Verant-
wortung gegenüber zukünttigen Generatiıonen erınnern, helten S1e wen1g,
WE arum ogeht, elne ethisch vertretbare Lastenverteilung zwıischen den (Z@e-
neratıonen finden.

Wenn Okonomen Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit beantwor-
ten suchen, benützen S1Ce me1lst eiınen utilitaristischen Rahmen, 1n dem S1Ee
nächst (1ım Prinzıp) die Summe der Nutzen (Nutzen verstanden als Ma{ß der indı-
viduellen Wohltahrt) aller Individuen eıner Generatıon bılden un:! ann die Nut-
ZEHSUMMIMNEN der gegenwärtigen un: aller zukünftigen Generationen addieren,
wobe] aber die Nutzen künftiger Generationen VO Generatıon CGseneratıon
ımmer geringer vewichtet, also diskontiert werden. Dıiese Diskontierung 1St
vereinbar mıt dem Prinzıp der Unparteıilichkeit, das 1n Moditikationen vielen
ethischen Systemen un: Ansätzen darunter gerade auch der Utilitarismus Dn
einsam 1St

FEınıge dem Nachhaltigkeitsparadigma verpflichtete Okonomen würden die
Forderungen intergenerationeller Gerechtigkeit Ahahın! als erfüullt ansehen, WEEeNN

jede Generatıon der tolgenden zumındest den gleichen durchschnittlichen SE
bensstandard ermöglichen wüuürde (Lebensstandard soll dabe] weıtere Aspekte
einschließen als LLUT den Konsum VO CGsütern un:! Dienstleistungen.) Diese For-
derung verlangt die Erhaltung des Kapıtalstocks, der sıch aus dem natürlıchen,
dem produzierten un dem menschlichen Kapıtal Wıssen un! Fähigkeiten)
sSsam  ELE Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, inwıeweılt natur-
lıches Kapıtal durch produziertes Sach- un:! Humankapıtal EKrSEeLZT werden hndar
Strenge Nachhaltigkeit geht davon AUS, da{fß ein Ersatz VO natürliıchem Kapıtal
nıcht oder LLUT sehr begrenzt möglıch 1St, un würde deshalb die Erhaltung des
natürlichen Kapıtalstocks verlangen

Im Rahmen eıner Theorie der Gerechtigkeit als Fairne(ß 1St CS möglich, das
Krıterium der Verantwortung für die Armen und das der Verantwortung H-
ber künftigen Generatiıonen zueınander 1n Beziehung SEEZEN un:! ber das

Prinzıp der Gerechtigkeit, den Vorrang der Freiheit hınaus auch Fragen
der politischen Vertassung systematısch berücksichtigen, die 1n der ethischen
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Diskussion einschneidende Mafßinahmen Zzu Klimaschutz eine oroße Raolle
spielen.

Um eine faıre Diskussion VO Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit
ermöglichen, sol] den Verhandlungspartnern hinter dem „Schleier des Nıchtwis-
sens“ auch unbekannt se1n, welcher Generatıon 1m Zeıitablauf sS1e angehören. Au-
Rerdem wırd ıhnen be1 den Verhandlungen ber e1in Prinzıp der Gerechtigkeıit
zwıischen Generationen („Sparprinzıp”) eine Verallgemeinerungsbedingung autf-
erlegt: S1e sollen eın Prinzıp für ıhr Verhalten gegenüber zukünftigen Generat1o-
8140 tinden, VO dem S1e wünschen können, da{f alle rüheren Generationen sıch
entsprechend verhalten haben 10

Aus der Diskussion der Prinzıpien der Gerechtigkeıit iınnerhal eıner Genera-
t10n annn testgehalten werden, da{fß das Gut eıner Gesellschaft (das Gemeıinwohl)
die „wohlgeordnete Gesellschaft“ 1St, das hei(ßt e1ne Gesellschaft, die tatsächlich
entsprechend den Prinzıpien der Gerechtigkeıit geordnet ıst 11 Unter den gegebe-
LE Bedingungen werden annn n Rawls weıterdenkend schließen die
Vertragspartner deshalb eın Prinzıp wählen, das langfristig A7U führt, da{fß Spa-
tere Generationen das (3Ut eıner Gesellschaft nıcht verwirklichen können, da S1Ce
Ja selbst eıner dieser spateren Generationen angehören könnten. Da jedes Prinzıp,
das CS einer Generatıon erlaubt, leben, da{ß die nachfolgende CGseneration
das GemeLhnmwohl wenıger leicht verwirklichen kann, diese langfristige Folge
hätte, wiırd eın solches Prinzıp vewählt werden. Die Pflicht einer jeden Genera-
tıon 1St CS also, der nächsten Generatıon ermöglichen, das Ziel eiıner „wohlge-
ordneten Gesellschaft“ zumındest ZENAUSOYUL verwirklıchen, W1e€e CS ıhr selbst
möglıch W dAl.

Entscheidung angesichts großer Gefahren für andere. Okonomen ne1gen dazu,
ıhr Modell ındividueller ratiıonaler Entscheidungen Unsicherheit das Er
wartungsnutzenkonzept direkt auf kollektive Entscheidungen übertragen.
Diıeses Modell aber 1St der betrachteten Entscheidungssituation nıcht ANSCINECSSCH.
Es macht Voraussetzungen, die 4er 1n keiner Wei1ise ertüllt sınd Es ZAARE Be1-
spıel VOTaUSs, da{ß die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der betrachteten zukünfti-
DCH Ereignisse bekannt siınd Aufßerdem werden 1m Erwartungsnutzenkonzept
mögliche Schäden mögliche Nutzen aufgewogen: Das Mag für eın einzel-
11C5 Indivyviduum rational se1n, 1St 1aber siıcher ethisch bedenklich, WE W1€e 1n der
hier betrachteten Fragestellung Nutzen un:! Schäden Sanz verschiedene Perso-
HE un: Personengruppen betreffen können.

Es selen deshalb Z7wel Prinzıpien vorgeschlagen, die erst 1n eıner iındividualethi-
schen, 2n 1ın einer soz1ıalethischen Perspektive Konsequenzen A4aUS der zuletzt
angesprochenen Einsıicht zıehen. Beide Prinzıpien sınd als Mınımalforderungen
gedacht. S1e setizen VOTFaUS, da{ß die Grenzen dessen, W AS ethisch gerechtfertigt
deren Gefahren aufgebürdet werden kann, zıehen sınd, als CS Jer C
schieht.
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In eıner Sıtuation, 1n der das eigene Leben nıcht 1n Gefahr ISt, 1St s nıcht ‚ m

laubt, weıterer eiıgener wiırtschaftlicher Vorteile wiıllen andere der Bedrohung
des Lebens au  =) iıne Gesellschaft, die nıcht selbst 1n ıhrem UÜberleben
der 1in der Verwirklichung der Prinzıpien der Gerechtigkeit gefährdet 1St, hat
eın Recht, weıterer wırtschaftlicher Vorteıile willen Menschen der Men-
schengruppen 1n der eiıgenen Gesellschaft oder 1n anderen Gesellschaften Gefah-
TE au  enH; die entweder das UÜberleben dieser Menschen der die Verwirk-
lıchung der Grundsätze der Gerechtigkeit 1n diesen Gesellschaften bedrohen.

Das individualethische Prinzıp soll zeıgen, da{fß CS sıch j1er eigentlich eine
Selbstverständlichkeit handelt. Das soz1ıalethische Prinzıp 1St zunächst eıne zi1iem-
ıch direkte Konsequenz AaUus$s dem indıyvıidualethischen Prinzıp. Es Alßt sıch aber
auch 1m Rahmen eiıner Theorie der Gerechtigkeit als Fairne( begründen: Soweılt
CS die ErNstiEe Bedrohung des UÜberlebens VO Menschen der eigenen Genera-
t10n un:! Gesellschaft geht, tOlgt CS eintach AaUus den beiden Rawlsschen Prinzıpien
der Gerechtigkeıt. Soweılt CS Menschen der eıgenen Generatıon, aber remder
_Cäe's.ellschaften geht, handelt CS sıch eiıne rage der Gerechtigkeit zwıschen
Völkern.

Um Klarheit ber solche Fragen gewınnen, schlägt Rawls VOI,; sıch eıne Ver-
sammlung VO Vertretern der verschiedenen Völker dem Schleier des
ıchtwissens vorzustellen (diese Vertreter wı1ssen nıcht, welchem 'olk s$1e
angehören), die aber Voraussetzungen der 7Z7Wel Prinzıipien der Gerechtig-
eıit als Grundprinzipien einer Gesellschaft ach den Prinzıpien der Gerechtig-
eıt zwischen Völkern suchen 12 Sowen1g 1mM Urzustand e1in utilitaristisches Y1N-
Z1p beschlossen würde, das CS erlaubt, Nutzen der eiınen den Schaden der
anderen aufzuwiegen, sSowen12 würde 1n eıiner taıren Versammlung der Völker eın
Grundsatz beschlossen, der erlaubt, des Vorteils eınes Volkes wiıllen andere
Völker orofßen Gefahren für das UÜberleben oder für die Verwirklichung eıner
wohlgeordneten Gesellschaft au  =) Soweıt schließlich zukünftige (senera-
tionen betroffen sınd, tolgt das Prinzıp 4aUuUs der oben ausgeführten Verallgemeine-
rungsbedingung.

Zum Ausmaifß notwendiger Reduktionen

Aus der Anwendung der T1 formulierten ethischen Krıterien auf die 1m ersten
un zweıten Abschnuitt dargestellte Sıtuation tolgt die ethische Pflicht ZUuUr Reduk-
tıon treibhausrelevanter Klimagase 1n eiınem Ma{iß, das die beschriebenen Getah-
F vermeıdet. Be]l uUuNseTEeEeIN heutigen Wıssensstand verlangt das langfristig eıne
Stabilisıerung der Treibhausgaskonzentrationen 1ın der Atmosphäre un! damıt eın
Emiss1onsniıveau, das nıcht über die absorptive Kapazıtäat der Umwelt hinausgeht:
Global sollte die Menschheit also 7E Beispiel Jährlich nıcht mehr emıiıttıie-
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FeNMN,; als durch die (Ozeane un: Waldflächen (sogenannte „Senken“) 1mM CENISPIFE-
chenden Zeitraum wıeder absorbiert werden ann.

Kurz- un mittelfristig aber 1St die Verhinderung des Treibhauseffekts un! der
damıt verbundenen Getfahren keine Option mehr. Schon Jetzt 1st eıne weıtere Er-
warmung sıcher, selbst WE Treibhausgasemissionen sotort auf das langfristig
vertretbare Nıveau zurückgeführt würden. 1ne sofortige Reduzierung ın diesem
Ausmafß 1St außerdem polıtisch un: technisch nıcht möglıch, un: eine schnelle
Reduzierung ethisch nıcht vertretbar, da s1e die Getahr katastrophaler gesell-
schaftlicher Entwicklungen 1n sıch bergen würde. S1e ware ohl 1Ur mıt erhebli-
chen Zwangsmitteln durchführbar, die das Ziel eıner tfreiheitlichen Gesellschaft
(vgl. erstes Prinzıp der Gerechtigkeit) 1n rage stellen würden.

111e Reihe VO Klimaftorschern schlägt deshalb einen Anpassungspfad ein
langfristiges Gleichgewicht VOIL, der den mten, kumulierten Temperaturan-
stieg C halt (allerdings o1bt CS auch andere Stimmen, die als axımum

A® angeben) un:! den Anstıeg PIO Jahrzehnt O; 1 CS Das 1St mıi1t der off-
NUunNng verbunden, da be1 e1inem Temperaturanstieg iın dieser öhe un:! Ge-
schwindıgkeıt die me1listen ÖOkosysteme genügend eıt ZUT. Anpassung hätten un:
orößere Katastrophen vermeıdbar waren. Diese Zahlen sınd ZW ar 1n vew1sser
Weise Konventıion, aber höhere un: schnellere Temperaturänderungen waren
weIıt Jenseıts dessen, W AS die Menschheıit 1n Jahrtausenden erlebt hat, un: deshalb
mıiıt orößten Rısıken verbunden. Das vorgeschlagene Ziel ware mittelfristig GIi=

reichbar be1 (u 2 eıner globalen Reduktion der Emissı1onen VO 50 —
60 Prozent bıs 1Ns Jahr 2050 15

Nachdem die globalen Reduktionsertordernisse größenordnungsmäßig estlie-
gCNH, stellt sıch dıe rage ach der regionalen Aufteilung der Reduktionspflich-
tiıgen bzw. der Emissionsrechte 7zwischen den verschıiedenen Ländern. Sıcher soll-
Len die Industrieländer einen orößeren eıl der Reduktionspflichten übernehmen.
FEınıgen Entwicklungsländern wiırd INa  } das Recht auftf erhöhte Emissı1onen
zugestehen. Diese Überzeugungen haben nıcht 1L1UTr Eıngang 1ın die Priäambel un:
die Prinzıpien der Klimakonvention gefunden, sondern auch 1n ıhre tatsächlichen
Bestimmungen. Nur Industrieländer (unter ıhnen eıne Reihe VO Iranstormatıi-
onsländern) übernehmen darın die Selbstverpflichtung 7AÄ0he nıcht ausreichenden

Reduktion der Emissı1onen auf den Stand VO 1990
Als Gründe für diese besondere Verantwortung der Industrieländer werden

auch 1n der Klimakonvention tolgende Gründe ZECNANNL,: Industrieländer haben
deutlich mehr den heutigen Treibhausgaskonzentrationen beigetragen (kumu-
liert 0 Prozent), als ıhrem Antejl der Weltbevölkerung entspricht (ca 220
Prozent). Aufgrund des Verursacherprinzı1ps haben S$1e deshalb auch eiıne orößere
Pflicht korrigierenden Aktionen. Industrieländer haben elne höhere Le1-
Sun: Anpassungsfähigkeıt un: können sıch daher Reduktionsmaßnahmen
eher leisten, hne unlösbare ökonomuische un:! soz1ale Probleme befürchten
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mussen. Entwicklungsländer brauchen wiırtschaftliches Wachstum, allen Be-
wohnern zumındest das Existenzminimum sıchern können. Dieses Wachstum
wırd ohne höhere Emissı:onen nıcht möglıch sSe1IN.

Wiährend diese Gründe sıcher ın die richtige Rıchtung weısen, S1€e wen1g
darüber, W1€e die langfristig den Senken oriıentierende Emissıonsmenge -
ter den verschiedenen Ländern aufgeteilt werden soll Aus der Konstruktion eıner
faıren Versammlung der Völker könnte INan 1aber CIn internationales Dıiıfferenz-
prinzıp herleiten!*. Fur Entwicklungsländer ergäbe sıch eın Recht auf Entwick-
lung und wachsende Inanspruchnahme ylobaler Ressourcen, bıs die S1ıtuation der
Ärmsten 1n Entwicklungsländern nıcht mehr verbessert werden kann, ohne die
Sıtuation der Ärmsten 1ın anderen Ländern weılt verschlechtern, da{ß S1e
schlechter wırd als die S1ituation der Ärmsten in den Entwicklungsländern.

Wırd dieses internationale Differenzprinzip auf die rage der langfristigen
Emissıionsrechte angewandt, gelangt INa  a dem Kriıteriıum prıma facıe glei-
cher Emıissionsrechte PIO Kopf der Bevölkerung, das 1in der Studie „Zukunfts-
tahiges Deutschland“ vorgeschlagen wurde Fuür Deutschland würde das elne Re-
duktion der CO;„;-Emissı1onen die Zzıtlerten s0—90 Prozent bedeuten. Um sıch
darüber klar werden, da{fß ın den Industrieländern 1n den nächsten Jahren be-
achtliche Ma{fißnahmen ZCUET: Reduktion VON Treibhausgasen notwendig sınd,
kommt 6S nıcht aut eine SCHAUC Prozentzahl d} uch WENN 1119  e VO der Prä-
mi1sse ausgeht, da{ß den meısten Entwicklungsländern langfristig wenıger als eın
Drittel Pro-Kopf-Emissıionen der ‚starken“ Industrieländer zusteht VO

ıhnen also eiıne Reduktion iıhres ohnehiın niedrigen un! dem global vertrag-
ıch liegenden Pro-Kopf-Emissionsniveaus verlangt wırd ware für „starke“ In-
dustrieländer bıs 2050 eıne Reduktion VO <o Prozent notwendiıg 15

Einwände

Gegen die Anerkennung weltweıt gleicher Emıissıionsrechte könnte I11all e1N-
wenden, da{fß dıe als Konsequenz notwendıgen Reduktionen nıcht zumutbar W a-
rCN, falls dadurch die Fähigkeıt der Industrieländer selbst, eıne wohlgeordnete
Gesellschaft verwirklıichen, 1n rage gestellt würde Berücksichtigt INan dıe
den Industrieländern zugebillıgte orofßzügıge Anpassungszeıt, o1bt CS jedoch ke1-
TeN rund anzunehmen, da{fß die 1n diesem Einwand tormulierte Bedingung C1I-

füllt 1St Die auf diesem Anpassungspfad liegenden Ziele sınd technologisch
ökonomisch vertretbaren Kosten machbar und verlangen nıcht den Eıinsatz VO

Miıtteln, die die treiheitliche Ordnung der Gesellschaften bedrohen würden !6
ber selbst dann, wenn die Bedingung erfüllt ware, ware der Einwand moralısch
bedenklich, da die Errichtung un: Stabilisierung eıner weltweiten Zwe1i-Klas-
sen-Gesellschaft rechtfertigen würde.
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Gerhard Voss VO Instıtut der deutschen Wırtschaft hat gegenüber der For-
derung elıner Gleichverteilung den Begriff der „Besitzstandsgerechtigkeit“ 1115

Spıel gebracht Wenn damıt gemeınt se1ın ollte, da{ß eintfach AaUS der Tatsache der
bıs Jetzt deutlich höheren Emissıionen der Industrieländer ein Recht auf auch
langfristig höhere Emiss1onen tolge, annn tällt CS schwer sehen, W1€ e1in solches
Recht begründet werden sollte. Miıt Sıcherheit könnte nıcht Ergebnis
einer faıren Versammlung der Völker hınter dem Schleier des ıchtwissens se1n.

Aufgrund des hohen Gefährdungspotentials der heutigen Emissı1onen sınd
diese 1ın jedem Fall e1n objektives, WECI111 nıcht auch eın subjektives Unrecht. Aus
Unrecht sınd aber keine Rechte ableitbar. Dıie Folgerungen Aaus einem Prinzıp
„Besitzstandsgerechtigkeıt“ waren 1ın der betrachteten Fragestellung dem Verur-
sacherprinzı1p ENISCSCNSECSECTZL: Wer bisher mehr verschmutzt hat, sol] dar-
aus eın Recht ableiten können, weıter mehr verschmutzen, eıner Pflicht,
mehr ZUT Problemlösung beizutragen.

Berechtigt 1St die Forderung, auf dem Anpassungspfad Efftizienzvorteile
wahrzunehmen. Es spricht ein1gES dafür, da{ß urz- un: mittelfristig 1n vielen Be-
reichen Reduktionen ın Entwicklungsländern geringeren Kosten möglıch
sınd als 1n Industrieländern. Deshalb ware CS vorteilhaftt, mıittelfristige globale Re-
duktionsziele auch durch Emissionsreduktionen 1n Entwicklungsländern (OIi=

reichen. Allerdings dürten dabe1 die Ansprüche der Gerechtigkeıit nıcht außer
Kraft ZESECELIZL werden: Zumindest sınd die Kosten VO  ; AaUS Effizienzgründen 1ın
Entwicklungsländern vVvOrgeZOSCNCNHN Reduktionen voll VO Industrieländern
übernehmen, da die Effizienzgewinne allein den Industrieländern zutfließen
würden. Langfristig dürfen sıch weder höhere Kosten och höhere Reduktionser-
torderniısse für die Entwicklungsländer ergeben. Eın überzeugender Vorschlag,
Effizienzgewinne ohne Verletzung der Prinzıpien der Gerechtigkeıit realisie-
FCIl, 1sSt die Zuteilung VO handelbaren Emissionsrechten auf der Basıs gleicher
Pro-Kopf-Rechte.

Konnten auf der Basıs des Differenzprinzips langfristig ungleiche Pro-
Kopf-Emissionsrechte gerechtfertigt werden? Dazu müftte begründet werden,

CS für die armsten der Entwicklungsländer ein Vorteil se1ın sollte, langfri-
st1g nıedrigere Emissionsrechte besitzen, un: ZW ar nachdem Fffizienzvorteile
auf dem Anpassungspfad ausgenutzt wurden. Es 1St aıım auszudenken, worın
diese Vorteile bestehen sollten: Sobald die nıedrigeren Emiss1onsgrenzen bın-
den begiınnen, legen s1e einer Volkswirtschaft echte Kosten auf, die langfristig
nıcht mehr den Kosten 1n Industrieländern liegen, sondern der 1ed-
rıgeren Grenze darüber.

Diese höheren Kosten könnten EBB sehr unwahrscheinlichen Annahmen
ausgeglichen werden. uch langfristig mufßlten die heutigen Industrieländer eut-
ıch innovatıver se1n als heutıge Entwicklungsländer, W asSs entweder durch eıne
(uneingestandene) Überzeugung VO der technıschen Überlegenheit der 1n den
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Industrieländern ebenden Menschen erklärt werden könnte, oder (wahrscheinli-
cher) durch das langfristige Weiterbestehen der Jjetzıgen gewaltigen Unterschiede
1n den Lebensverhältnissen, W as das Argument zırkulär machen würde.

Ahnliches oilt für ein weıteres Argument, das Voss 1n die Diskussion
brachte. Er behauptet, „eıne ökologische ‚Eifizıenzrevolution“‘“  C könne SL: autf
dem Boden der ‚Leistungsgerechtigkeıt‘ wiıirklıch gedeihen“ 15 offensichtlich weıl
LLUL diese die notwendıgen Innovatıonen un:! technischen Entwicklungen ermOg-
licht Um VO jer Ökologischen Vorteilen langfristig ungleicher Emiss1ions-
rechte gelangen, mü{fte INa  75} voraussetzen, da{ß auch be]1 eıner Angleichung der
Lebensverhältnisse und der materiellen Anreıze höhere Leistungsanreize SEL ZEN
1ın dem betrachteten Argument höhere Emissionsrechte VOTAaUS die Menschen 1n
den heutigen Industrieländern denen 1ın den heutigen Entwicklungsländern tech-
nısch überlegen se1ın werden. Sonst yabe Ja keinen Grund, W aIrIuInl gerade Indu-
strieländer un! nıcht auch Entwicklungsländer 1n den Genufß höherer Emiss1ions-
rechte mıt dem Ziel kommen sollten, dadurch Innovatıonen Öördern.

Eın bedenkenswerter Einwand gleiche Pro-Kopf-Emissionsrechte
sınd die sehr unterschiedlichen klimatischen un! geographischen Gegebenheiten.
Koöonnten nıcht höhere Emıissionsrechte für klimatıisch un: geographisch benach-
teiligte Zonen gerechtfertigt se1n, 1n denen ein höherer Energieverbrauch NOtLwenNn-

dig ist;, Ühnliche Lebensbedingungen schaften? In der lat ware CS gerecht-
tertigt, VO Prinzıp gleicher Emissionsrechte abzuweıchen, WEn eın höherer Be-
dart offensichtlich wırd Um einen solchen zweıtelsfrei erkennen können,
müfsten jedoch die Lebensverhältnisse ausgeglichener se1n als heute, da{ß
nächst VO Prinzıp gleicher Emissı:onsrechte auszugehen se1ın wırd Es 1St nıcht

crwarten, da{ß begründete Abweichungen V3 Prinzıp gleicher Emiss1ions-
rechte LLUT für Industrienationen VO Vorteil se1n werden. Wahrscheinlicher wırd
die heutige Unterscheidung VO  e Industrie- und Entwicklungsländern dabe] ber-
haupt keine Rolle spielen.

Dıie Forderung ach eıner langfristigen Reduktion der Emıissı1on VO TIreıb-
hausgasen 1St ımpliızıt eın Plädoyer für eıne Politik der Vorsorge, also für den Ver-
such, durch Reduktionen des Umweltverbrauchs die Probleme 1m VOTAauUus VeCI-

hindern. Waäre angesichts der Unsicherheiten eine nachsorgende Polıitik nıcht
billıger un arum effizienter? Fur e1ne vorsorgende Politik spricht VOT allem die
potentielle Irrevers1ıbilität orofßer Schäden, die nachsorgend behandeln sind,
W as ann gerade nıcht bıllıg se1ın W1I'd Hıer 1ST iınsbesondere aut den lebensbedro-
henden Charakter einıger Konsequenzen des Treibhauseffekts verwelsen.
Etwas plakatıv gESAQT: Tote können WIr nıcht wıeder auferwecken.

Wenn VO  - gerechter Verteilung die ede 1St, sınd ıberale Kritiker miıt einem
Einwurtf schnell ZUT and Diese erfordere elıne Umverteilungsinstanz, die VOTI-

Au  enZ einen iırrealıstisch sel, Z anderen 1aber auch ethisch problema-
tisch, da S1C eiınen Eıngriff 1n die menschlichen Freiheitsrechte bedeute. Dem 1St
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entgegenzuhalten, da{f S sıch be] der rage ach der Pflicht YABHE Reduktion VO

Treibhausgasemissionen nıcht eıne rage der Umverteilung handelt. Es geht
für die Industrieländer eıne ethische Pflicht YABHE Selbstbeschränkung und für
die Entwicklungsländer ein Recht aut Wachstum. Ethische Pflichten bestehen
aber auch dann, WE sS1e nıcht VO eiıner übergeordneten Nstanz (mıt Zwangs-
mıtteln) durchgesetzt werden.

Es geht aber auch 1n eiınem 1e] banaleren Sınn nıcht Umverteilung ırgend-
einer Ressource. Emiss1onen werden nıcht verteılt, sondern sınd Nebenprodukt
VO Produktion un: Konsum. In diesem Sınn wırd die „Ressource” Aufnahme-
kapazıtät des ÖOkosystems für Treibhausgase nıcht verteılt, sondern iın Anspruch
CDıiese Inanspruchnahme völkerrechtlich regeln (ın der OL VO

Emissionsrechten bzw. VO Reduktionszielen), 1St keine Ilusı:on. In den Verhand-
lungen die Weiterentwicklung der Klimakonvention geht CS gerade solche
völkerrechtlich verbindliche langfristige Reduktionsziele. Damıt stellt sıch aber
die rage ach Prinzıpien eıner gerechten Zuteilung VO Emissı1onen 1mM real t._
findenden Verhandlungsprozeßß.
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